
Schutzgitter bei Diskus– und Hammerwurf 
     

 
Vor der nun beginnenden Wettkampfzeit wird auf die Notwendigkeit der Schutzgitter für 
Diskus- und Hammerwurf hingewiesen. 
 
Die Beschaffenheit (Abmessungen, Konstruktion, Standfestigkeit, Reißfestigkeit usw.) 
dieser Schutzgitter ist in den Leichtathletik-Regeln (Internationale Wettkampfregeln – 
IWR – Ausgabe 2008 – Regeln 190 und 192) ausführlich beschrieben.   
 

Besonders wichtig ist, dass das eigentliche Schutz-
netz an keiner Stelle Öffnungen hat, durch die die 
Wettkampfgeräte (Disken oder Wurfhämmer) nach 
außerhalb gelangen können.  
 
Diese Schutznetze müssen also durchgehend ge-
schlossen und durchgehend fest mit dem Boden ver- 
bunden sein. 
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